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In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 

3818/J betreffend Konzessionsentzug Guggenbichler, welche die 

Abgeordneten Pilz und Freunde am 23. Mai 1989 an mich richteten, 

beehre ich mich wie folgt Stellung zu nehmen: 

Zu Punkt 1 der Anfrage: 

Eine Konzession für das Gewerbe der Berufsdetektive ist Herrn 

Oietmar Guggenbichler nicht entzogen worden. 

Herr Dietmar Guggenbichler ist Prokurist der ERCONA Berufsdetek­

tive Gesellschaft m.b.H. Dieser Gesellschaft wurde vor meiner 

Amtsübernahme mit Bescheid meines Ressorts vom 19.4.1989, Zl. 

310.302/3-111/5/89. die ihr zustehende Konzession für das Gewerbe 

der Berufsdetektiva im Standort Neumarkt am Wallersee, Sighart­

stein 1, gemäß §§ 91 Abs.2 und 8? Abs.1 Z.1 GewO 1973 in Verbin­

dung mit § 13 Abs.5 GewD 19?3 entzogen, weil Rita Guggenbichler, 

die handelsrechtliche Geschäftsführerin der ERCDNA Berufsdetek­

tive Gesellschaft m.b.H. ist, als Mitglied des Verwaltungsrates 

einer Aktiengesellschaft in der Schweiz, über deren Vermögen der 

Konkurs eröffnet wurde, maßgebenden Einfluß auf den Betrieb der 

Geschäfte dieser Gesellschaft hatte. 
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Zu Punkt 2 der Anfrage: 

Das Verfahren wurde wie in anderen Fällen auch von Amts wegen 

eingeleitet und durchgeführt. Erste Instanz war der Landeshaupt­

mann von Salzburg. Durch die, gegen dessen Bescheid eingebrachte 

Berufung der ERCONA Berufsdetektive Gesellschaft m.b.H. wurde das 

Entziehungsverfahren bei meinem Ressort anhängig. 

Zu Punkt 3 der Anfrage: 

Zuungunsten der Gewerbeinhaberin wurde nicht interveniert. 

Zu Punkt 4 der Anfrage: 

Das Entziehungsverfahren wurde aufgrund der oben angeführten 

Vorschriften der Gewerbeordnung 19?3, bei denen es sich um zwin­

gendes Recht handelti durchgeführt. Es kann ausgeschlossen wer­

den, daß Motive, die mit dem Fall "Lucona" zu tun haben, bei der 

Entziehung der Konzession für das Gewerbe der Berufsdetektive der 

ERCONA Berufsdetektive Gesellschaft m.b.H. mit im Spiel waren. 

Zu Punkt 5 der Anfrage: 

Das Verfahren betreffend die Entziehung der Konzession für das 

Gewerbe der Berufsdetektive der ERCONA Berufsdetektive Gesell­

schaft m.b.H. wurde mit Bescheid vom 19.4.1989, Zl. 310.302/3-

111/5/89, rechtskrä~tig abgeschlossen. Eine Aufhebung dieses 

Bescheides durch das Bundesministerium kann nur bei Vorliegen 

eines Wiederaufnahmsgrundes in Betracht kommen. Nach der Akten­

lage ist ein Wiederaufnahmsgrund jedoch nicht gegeben. Auf die 

Möglichkeit der Einbringung einer Verwalttingsgerichtshofbe­

schwerde wurde im Bescheid hingewiesen. 
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